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AG Recht
AG Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Streichung des § 219a StGB: Ein Erfolg
für die Selbstbestimmung von Frauen
Morgen wird der Deutsche Bundestag die Streichung von § 219a aus dem
Strafgesetzbuch  in  2./3.  Lesung  voraussichtlich  beschließen.  Das  ist  ein
wichtiger  Schritt  für  die  Selbstbestimmung von Frauen und ein wichtiger
Schritt in Richtung eines modernen Strafrechts.

Sonja Eichwede, rechtspolitische Sprecherin:

„Die  Streichung  von  §  219a  Strafgesetzbuch  stärkt  die  sexuelle  und  reproduktive
Selbstbestimmung von Frauen und verbessert die Rechtssicherheit für Ärztinnen und
Ärzte. Denn § 219a schränkt den Zugang zu medizinisch sachlichen Informationen ein
und  ist  mit  unserem heutigen  Verständnis  von  Selbstbestimmung nicht  vereinbar.
Ärztinnen  und  Ärzte  müssen  befürchten,  für  die  öffentliche  Verbreitung  sachlicher
Informationen  über  rechtmäßige  Schwangerschaftsabbrüche  verfolgt  zu  werden.

Die selbstbestimmte Entscheidung einer  Frau über Fortführung oder Abbruch einer
ungewollten Schwangerschaft ist auch eine ihre Gesundheit betreffende Entscheidung.
Zu  einer  guten  und  zeitgemäßen  medizinischen  Versorgung  gehört  der  öffentliche
Zugang zu verlässlichen sachlichen Informationen. Es ist überfällig, dass sich ungewollt
schwangere Frauen gerade bei  Ärztinnen und Ärzte informieren können,  die selbst
Schwangerschaftsabbrüche  durchführen.  Dies  setzt  auch  unlauteren
Informationsquellen  von  Abtreibungsgegnerinnen  und  Abtreibungsgegner  etwas
entgegen.“

Leni Breymaier, frauenpolitische Sprecherin:

„Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen in einer Gesellschaft leben, in
der Frauen nicht mehr für ihre Selbstbestimmung kämpfen müssen. Die Streichung des
§ 219a ist hierfür ein wichtiger und längst überfälliger Schritt.

Um das reproduktive Selbstbestimmungsrecht von Frauen weiter zu stärken, werden
wi r  noch  we i te r  gehen .  Sogenannte  Gehs te igbe läs t igungen  von
A b t r e i b u n g s g e g n e r i n n e n  u n d  A b t r e i b u n g s g e g n e r n  v o r
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen  und  Arztpraxen  setzen  schwangere  Frauen
psychisch unter  Druck.  Sie erschweren zudem die Arbeit  der  Beratungsstellen und
Arztpraxen.  Höchste  Zeit,  dass  wir  sogenannten  Gehsteigbelästigungen  einen
gesetzlichen  Riegel  vorschieben.“
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